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Kein Thema für die deutsche (Sozial-) Rechtswissenschaft?2
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ª$FFHVV�WR�MXVWLFH©�LVW�HLQ�JUR�HV�7KHPD�±�GD]X�ZLUG�ZHOWZHLW�YLHO�JHIRUVFKW�
und geschrieben.3 Auch auf Deutsch kann man gelegentlich darüber lesen.4 »Zu-
gang zum Recht« lautet dann das einschlägige Stichwort, mitunter auch »Zugang 

1 Der Verfasser dankt RAin Dr. Larissa Borkowski für wertvolle Anregungen und Kritik.
�� 8OULFK�%HFNHU�LVW�ZHLW��EHU�GDV�6R]LDOUHFKW�KLQDXV�SUR¿OLHUW��LQ�YLHOHQ�*HELHWHQ�GHV�GHXWVFKHQ�XQG�HXURSl-

ischen öffentlichen Rechts. Als Betreuer meiner Habilitation war er vor allem in letzterer Hinsicht gefragt. 
Dabei waren es inhaltlich das Interesse am Sozialrecht und institutionell das von ihm geleitete sozialrechtli-
che MPI, die uns zusammengeführt hatten. Dementsprechend hätte er mich, glaube ich, damals auch gerne 
noch tiefer im Sozialrecht gesehen, vielleicht auch etwas näher an der Praxis. Vor diesem Hintergrund hoffe 
ich, dass der vorliegende Beitrag eine passende Wahl für diese Geburtstags-Ausgabe der ZIAS ist.

3 An dieser Stelle einen auch nur groben Überblick über die internationale Literatur zu diesem Thema zu 
geben, würde den Rahmen sprengen. Eine einfache Internetrecherche zum Begriff vermittelt einen Ein-
druck von deren Umfang. Immerhin aber sei hier darauf verwiesen, dass »Access to Justice« als Teil der 
»Agenda 2030« der Vereinten Nationen Aufnahme gefunden hat in deren im Jahr 2015 formulierte »Ziele 
für nachhaltige Entwicklung«, namentlich als ein Teilaspekt des sechzehnten Ziels: »Frieden, Gerechtigkeit 
und starke Institutionen«.

4 Vgl. dazu namentlich Beate Rudolf�� 5HFKWH� KDEHQ� ±�5HFKW� EHNRPPHQ��'DV�0HQVFKHQUHFKW� DXI�=XJDQJ�
zum Recht; Deutsches Institut für Menschenrechte (DIM), Essay Nr. 15/2014, abrufbar unter www.insti-
tut-fuer-menschenrechte.de; das DIM hat das Thema in den anschließenden Jahren noch weiter verfolgt 
und insbesondere einige Kurz-Videos zu besonderen Problemkonstellationen hergestellt (ebenfalls abrufbar 
auf der Webseite). Größere Publikationen sind dazu indes, soweit ersichtlich, noch nicht entstanden. Nicht 
übergreifend, sondern im Hinblick auf einzelne Problemkonstellationen wird das Thema vereinzelt auch 
von anderen behandelt, gegenwärtig besonders im Migrationsrecht: Exemplarisch sei hier verwiesen auf 
einerseits Bernd Mesovic, Staatliche Lagerhaltung: Wie effektiver Rechtsschutz verhindert wird, S. 121 ff. 
in: Bellinda Bartolucci et al. (Hrsg.); Grundrechte-Report 2019, Frankfurt/Main 2019, der vor allem tat-
sächliche Umstände thematisiert; und andererseits Uwe Berlit�� 6RQGHUDV\OSUR]HVVUHFKW� ±� =XJDQJ� ]X� JH-
ULFKWOLFKHP�5HFKWVVFKXW]� LP�$V\OUHFKW�� ,QI$XVO5� ������ 6������II��� GHU� YRU� DOOHP�GLH� �SUR]HVV��UHFKWOLFKH�
Perspektive behandelt. Speziell zu den einschlägigen europarechtlichen Normen vgl. Agentur der Europäi-
schen Union für Grundrechte und Europarat, Handbuch zu den europarechtlichen Grundlagen des Zugangs 
zur Justiz, Luxemburg 2016.
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zur Justiz«. Um Deutschland geht es in der Literatur allerdings eher selten.5 Be-
zeichnend ist, dass selbst eine breit angelegte Studie, die jüngst von der OECD 
und der Open Society Justice Initiative erarbeitet wurde,6 ohne deutsche Beteili-
gung entstanden ist und auch ohne deutsche Daten auskommen musste.7

A. Ein gelöstes Problem?
Offenbar gilt das Thema hierzulande nicht als problematisch. Diese Einschät-

]XQJ�KDEH�DXFK�LFK�ODQJH�JHWHLOW�±�RGHU�JHQDXHU��HUVW�JDU�NHLQH�9HUDQODVVXQJ�JHVH-
hen, daran zu zweifeln. In der Frage nach dem Zugang zum Recht begegnen sich 
5HFKWV��XQG�6R]LDOVWDDWOLFKNHLW��]ZHL�*DOLRQV¿JXUHQ�XQVHUHU�9HUIDVVXQJ�XQG�ZRKO�
auch des bundesrepublikanischen Selbstverständnisses.� Prima facie sollte unser 
System da doch vergleichsweise gut abschneiden. Und tatsächlich hat man viel 
Beruhigendes zu diesem Thema im Hinterkopf: allem voran die Rechtsschutzga-
rantie,9 auch die Prozesskosten-10 und Beratungshilfe11 natürlich, dahinter die vie-
len weiteren Institutionalisierungen der Niederschwelligkeit, die sich in unseren 
3UR]HVVRUGQXQJHQ�¿QGHQ�12

Zugegeben, man hat auch gelernt, dem »law in the books« nicht blindlings zu 
vertrauen. Aber auch, was dessen praktische Wirkungsbedingungen angeht, prä-
sentieren sich die naheliegenden Parameter hierzulande eher günstig. Man denke 
an die Beratungs- und Vertretungsleistungen, welche Gewerkschaften und Sozial-

5 Zu den wenigen Beiträgen innerhalb der deutschsprachigen Diskussion, wie sie in der vorigen Fn. exem-
plarisch zitiert sind, treten allenfalls vereinzelt noch solche in der internationalen Literatur; ein Beispiel 
ist ein sehr kursorischer Überblicksbericht auf dem Stand von 2011, den die European Union Agency 
IRU�)XQGDPHQWDO�5LJKWV� �)5$��DXI� LKUHU�:HEVLWH�]XJlQJOLFK�PDFKW��KWWSV���IUD�HXURSD�HX�VLWHV�GHIDXOW�¿-
les/fra_uploads/1526-access-to-justice-2011-country-DE.pdf (dieser und alle folgenden links zuletzt auf-
gerufen am 26.05.2020). In einer jüngeren, im Jahr 2017 publizierten umfangreichen Studie im Auftrag 
des EU-Parlaments, die, ausgehend von dieser Institution mitgeteilten Missständen, unterschiedliche Pro-
EOHPIHOGHU� LQ� YHUVFKLHGHQHQ�0LWJOLHGVWDDWHQ�EHKDQGHOW�� ¿QGHW�'HXWVFKODQG�SUDNWLVFK�NHLQH�(UZlKQXQJ��
vgl. Directorate General for Internal Policies, Effective Access to Justice, abrufbar unter www.europarl.
HXURSD�HX�5HJ'DWD�HWXGHV�678'�������������,32/B678������������B(1�SGI.

6 Vgl. OECD & Open Society Foundations, Legal Needs Surveys and Access to Justice, Paris 2019. Die 
OECD hatte bereits kurz zuvor eine umfangreiche Publikation zum Thema vorgelegt (ebenfalls ohne deut-
sche Beteiligung), nämlich OECD, Equal Access to Justice for Inclusive Growth: Putting People at the 
Centre, Paris 2019.

7 Dabei ist das Thema, wie insbesondere das ausgeprägte Engagement der OECD auf diesem Feld zeigt, 
keineswegs nur im Entwicklungskontext relevant, sondern wird seit langem auch in Industrienationen mit 
etablierten Rechtsordnungen untersucht. Einen schnellen Eindruck hiervon vermittelt die Zusammenstel-
lung der in der soeben zitierten Publikation (OECD & Open Society Foundations, vorige Fn.) einbezoge-
nen Studien aus den letzten 25 Jahren, S. 26 f. Danach hat es einschlägige Erhebungen etwa in Japan, den 
Niederlanden, den USA und Kanada gegeben.

�� 9HUDQNHUW�LQ�$UW�����$EV����XQG���*UXQGJHVHW]��**��XQG��EHU�$UW�����$EV����**�DXFK�YHUlQGHUXQJVIHVW��
9 Art. 19 Abs. 4 GG.

10 Geregelt in den §§ 114 ff. Zivilprozessordnung, auf die aus den Prozessordnungen der anderen Gerichts-
zweige verwiesen wird.

11 Geregelt im Beratungshilfegesetz (BerHG).
12 Exemplarisch sei hier auf Normen aus der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) verwiesen, also etwa auf 

������$EV�����NHLQ�$QZDOWV]ZDQJ������$EV����6�����0|JOLFKNHLW�GHU�.ODJHUKHEXQJ�]XU�1LHGHUVFKULIW�GHU�
*HVFKlIWVVWHOOH������$EV����X�����$PWVHUPLWWOXQJ�XQG�DNWLYH�5ROOH�GHV�*HULFKWV��
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verbände erbringen,13 an Verbraucherschutzverbände, Mieter- und Schuldnerhil-
fen, an Flüchtlingsräte und auch an die sich in jüngerer Zeit verbreitenden univer-
sitären law clinics.14

Außerdem haben wir, noch weiter im Vorfeld, ein engmaschiges soziales Netz, 
GDV�±� VHOEVW� DP�XQWHUVWHQ�5DQG�GHU�(LQNRPPHQVVNDOD�±�YHUKLQGHUQ� VROOWH�� GDVV�
das schiere Überleben auch noch jene Ressourcen bindet, die man zur Verfolgung 
unerfüllter Rechtspositionen bräuchte. Und wir haben eine Verwaltung, die darauf 
YHUSÀLFKWHW� LVW�� LKUH�*HJHQ�EHU� �EHU� GHUHQ� 5HFKWH� DXI]XNOlUHQ�15 objektiv, also 
nicht von irgendwelchen anderen Interessen geleitet.

Auf die Frage, wie es in Deutschland um den Zugang zum Recht bestellt ist, 
JlEH�HV�GHPQDFK�HLQH�0HQJH�$QWZRUWHQ�±�VR�YLHOH�HEHQ��GDVV�PDQ�YHUOHLWHW�LVW��
der Frage nicht mehr weiter nachzugehen. Aber sind die Antworten wirklich auch 
so gut, dass dies berechtigt wäre?
8P�GDV�KHUDXV]X¿QGHQ��P�VVWH�PDQ�VLFK�MHQHU�(PSLULH�ZLGPHQ��GLH��ZLH�JH-

sagt, in systematischer Form für Deutschland nicht vorliegt; selbst punktuelle 
Explorationen gibt es kaum.16 Der vorliegende Beitrag kann diese Lücken nicht 
schließen. Aber er soll wenigstens aufzeigen, dass dies nötig wäre, dass also so-
zusagen ein »Anfangsverdacht« besteht, der solche gründlicheren »Ermittlungen« 
gebietet (dazu B.). In einem weiteren Schritt soll danach skizziert werden, wie 
diese Ermittlungen anzugehen wären (C.).

B. Eine anschwellende Ahnung
In Ermangelung aufbereiteter Empirie lässt sich die Sorge um den Zugang zum 

Recht einstweilen nur auf Umwegen substantiieren: Es kann auf Erfahrungswis-
sen zurückgegriffen und illustriert werden, in welchen Konstellationen entspre-
chende Probleme auftreten. Und es können Indizien für deren praktische Rele-
vanz zusammengetragen werden. Notgedrungen ist das Vorgehen in diesem uner-
schlossenen Feld eher assoziativ denn systematisch.

13 Vgl. dazu die detaillierten gesetzlichen Öffnungen für Prozessvertretungen. Für die genannten Akteure 
von Bedeutung sind insbesondere die Regelungen für die Arbeitsgerichtsbarkeit (§ 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 ff. 
$UEHLWVJHULFKWVJHVHW]�±�$UE**��VRZLH�I�U�GLH�6R]LDOJHULFKWVEDUNHLW�������$EV����6����1UQ����II��6R]LDOJH-
ULFKWVJHVHW]�±�6**��

14 Zu den Aktivitäten dieser gegenwärtig vor allem im Flüchtlingsrecht tätigen Initiativen statt vieler Larissa 
Borkowski, Stefan Morling, Sophie Rabauer, Elisabeth Rauh,�%U�FNHQ� ]XP�5HFKW� ±�5HIXJHH�/DZ�&OL-
nics und die Flüchtlings‚krise‘, S. 44 ff. in: Lisa Klein/Ann-Kathrin Hübner/Meike Munser-Kiefer (Hrsg.), 
1DFK�GHU�)OXFKW�±�,QWHUGLV]LSOLQlUH�3HUVSHNWLYHQ�HLQHV�1HW]ZHUNV�YRQ�+RFKVFKXOHQ�XQG�=LYLOJHVHOOVFKDIW��
Regensburg 2019.

15 Grundlegend dazu § 25 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) des Bundes und seiner landesrecht-
lichen Pendants; noch prononcierter die sozialrechtliche Regelung in §§ 13 ff. SGB I, die darüber hinaus 
mit dem Herstellungsanspruch auch staatshaftungsrechtlich sanktionsbewehrt ist.

16 Vgl. die kursorische Bestandsaufnahme oben in Fn. 4 ff.
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,��*HÀ�FKWHWH

Die Umschau nach immerhin anekdotischen Anhaltspunkten für Probleme 
beim Zugang zum Recht möchte ich im Flüchtlingsrecht beginnen. Das hat zu-
nächst persönliche Gründe. In diesem Rechtsgebiet habe ich deutlich mehr Ein-
blick in die Praxis als in anderen.17 Zweifellos ist das Flüchtlingsrecht aber auch 
einer der besonders problemgeneigten Bereiche: Armut, soziale Marginalisierung 
sowie eine mangelnde Vertrautheit mit Sprache, Land und Institutionen auf der ei-
nen Seite, hohe Fallzahlen und eine entsprechend große Belastung der Behörden 
DXI�GHU�DQGHUHQ�±�GLHV�VLQG�VFKRQ�SULPD�IDFLH�XQJ�QVWLJH�%HGLQJXQJHQ��DXFK�XQG�
vielleicht gerade für die Verfügbarkeit effektiven Rechtsschutzes.

Tatsächlich braucht man hier nicht lange zu suchen, um mögliche Problem-
ODJHQ�]X� LGHQWL¿]LHUHQ��'DVV� HV�±�JHUDGH� LQ�GHQ� -DKUHQ�GHU�)O�FKWOLQJV�ª.ULVH©�
±�]X� ODQJHQ�%HDUEHLWXQJV]HLWHQ�EHL�GHQ�%HK|UGHQ�XQG�QDFKODXIHQG�GHQ�*HULFK-
ten gekommen ist, wurde auch in den allgemeinen Medien hinlänglich thema-
tisiert. Freilich dominierte dabei wohl die umgekehrte Perspektive, also die auf 
Verzögerungen beim Abarbeiten unberechtigter Asylanträge und mithin auch bei 
der gebotenen Ausreise der antragstellenden Personen. Demgegenüber sei im ge-
gebenen Kontext immerhin daran erinnert, dass lange Verfahrenszeiten auch für 
die vielen Schutzberechtigten eine erhebliche Belastung bedeutet haben, weil 
die Betroffenen lange im Ungewissen gelassen wurden über ihre Zukunft, in der 
Zwischenzeit oft keinen Zugang zum Arbeitsmarkt und anderen integrations-
relevanten Bereichen des sozialen Lebens bekommen und nicht selten auch im 
Hinblick auf den Familiennachzug beträchtliche Nachteile erlitten haben.�� Auch 
wenn man das Problem der langen Verfahrensdauern jedenfalls zum Teil mit der 
unvorhergesehenen Situation erklären und insofern als zwar missliches, aber vo-
rübergehendes Phänomen deuten mag, gehört es zu einer Bestandsaufnahme im 
gegebenen Kontext doch dazu. Das gilt umso mehr, als die mit den hohen Ge-
À�FKWHWHQ]DKOHQ�YHUEXQGHQH�9HUIDKUHQVZHOOH�]ZDU�LP�%XQGHVDPW�I�U�0LJUDWLRQ�
und Flüchtlinge weitgehend bewältigt sein mag, aber ansonsten noch keineswegs 
vollends abgeebbt ist. Wo sie später angekommen ist, ist sie auch jetzt noch sicht-
EDU�±�VR�QDPHQWOLFK�EHL�GHQ�)ROJHVWUHLWLJNHLWHQ�YRU�GHQ�9HUZDOWXQJVJHULFKWHQ�XQG�
beispielsweise auch in den Verwaltungsverfahren um Familiennachzug, für deren 
Erledigung bei den deutschen Auslandsvertretungen noch immer mit extremen 
Wartezeiten kalkuliert werden muss.

17 Angesichts der damit einhergehenden Subjektivität der dargestellten Wahrnehmungen sollte transparent 
sein, aus welchem Kontext meine persönlichen Praxiseindrücke stammen: An meinem Lehrstuhl wurde 
vor fünf Jahren eine refugee law clinic gegründet. Zum einen beraten und unterstützen in diesem Rah-
PHQ�HKUHQDPWOLFK�WlWLJH�6WXGLHUHQGH�HLQH�9LHO]DKO�YRQ�*HÀ�FKWHWHQ�LQ�UHFKWOLFKHQ�)UDJHQ��=XP�DQGHUHQ�
werden seither verstärkt universitäre Lehrangebote im Migrationsrecht gemacht, die überwiegend von 
Praktiker*innen aus Anwaltschaft, Justiz und Verwaltung bestritten werden. Hinzu treten regelmäßige 
Exkursionen, Vortragsreihen und weitere öffentliche Veranstaltungen, in denen ein Austausch ebenfalls 
überwiegend mit Praktiker*innen aus den genannten Bereichen, oft auch von zivilgesellschaftlichen Orga-
QLVDWLRQHQ�VWDWW¿QGHW��hEHU�GLHVH�$NWLYLWlWHQ�GHU�ODZ�FOLQLF�HUKDOWH�LFK�YLHOIlOWLJH�(LQEOLFNH�LQ�GLH�6LWXDWLRQ�
und Sichtweise der wesentlichen Akteure des Migrationsrechts. Angesichts der primären Orientierung auf 
GLH�%HUDWXQJ�*HÀ�FKWHWHU�GRPLQLHUW�GDEHL�DEHU�GHUHQ�3HUVSHNWLYH�

�� Vgl. dazu Borkowski et al. (oben Fn. 14), S. 47 f.
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%HL�QlKHUHP�+LQVHKHQ� WXQ� VLFK�3UREOHPH�PLW�GHP�=XJDQJ�*HÀ�FKWHWHU� ]XP�
Recht auch keineswegs allein deswegen auf, weil Verfahren erst spät zu Ende ge-
EUDFKW�ZHUGHQ�N|QQHQ��9LHOPHKU�EHJHJQHQ�*HÀ�FKWHWH�VFKRQ�YRUKHU�HUKHEOLFKHQ�
Schwierigkeiten. Spätestens vor Gericht, aber regelmäßig auch schon im durch-
aus anspruchsvollen, für kulturfremde Personen schwer zu durchschauenden Ver-
ZDOWXQJVYHUIDKUHQ� VLQG�*HÀ�FKWHWH� RKQH� SURIHVVLRQHOOHQ� 5HFKWVUDW� RIW� �EHUIRU-
dert. Solchen Rat jedoch auch wirklich zu bekommen, kann in der Praxis zu einer 
Herausforderung werden. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die Nachfrage nach 
À�FKWOLQJVUHFKWOLFKHU�9HUWUHWXQJ�QDFK�GHP�OHW]WHQ�+RFK�LQ�GHU�HUVWHQ�+lOIWH�GHU�
Neunzigerjahre lange Zeit relativ gering war. Dementsprechend stehen jedenfalls 
zurzeit nicht genügend Anwält*innen zur Verfügung, die überhaupt bereit sind, 
Fälle zu übernehmen, und wohl noch deutlich weniger, die sich gut auskennen. 
+LQ]X� NRPPW�� GDVV� GDV� )O�FKWOLQJVUHFKW� ±� EHL� DOOHU� JHERWHQHQ�'LIIHUHQ]LHUXQJ�
]ZLVFKHQ� VHLQHQ� DXIHQWKDOWV��� VR]LDO�� XQG� VWUDIUHFKWOLFKHQ�'LPHQVLRQHQ� ±� JHQH-
rell nicht als lukratives Rechtsgebiet gelten kann. Die Mandantenkontakte sind 
schon wegen der Sprachbarrieren typischerweise aufwändig. Bei den Honoraren 
sind lang gestreckte Ratenzahlungen an der Tagesordnung. Wirtschaftlich gang-
EDUH�.DQ]OHLNRQ]HSWH� VHW]HQ� GDKHU� KlX¿J� DXI� HKUHQDPWOLFKH�8QWHUVW�W]XQJ� EHL�
der Kommunikationsvermittlung, Informationsaufbereitung und mitunter auch 
bei der Finanzierung. Kompetenten Rechtsrat zu bekommen, ist deswegen in der 
Praxis oft schwer. Dass gerade das Asylrecht überdies mit verkürzten Rechtsbe-
helfsfristen operiert, ist vor diesem Hintergrund besonders bedenklich.19

'LH� ¿QDQ]LHOOH� 6HLWH� VSLHOW� IHUQHU� DXFK� DXI� 6HLWHQ� GHU� 0DQGDQWLQQHQ� HLQH�
5ROOH��,Q�GHU�5HJHO�OHEHQ�*HÀ�FKWHWH�MHGHQIDOOV�LQ�GHU�HUVWHQ�=HLW�QDFK�GHU�)OXFKW�
von Mindestsicherungsleistungen, deren Bemessung generell nicht großzügig, 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aber noch knapper und oft auch weniger 
ÀH[LEHO�HLQVHW]EDU�LVW�DOV�QDFK�GHQ�VSlWHU�HLQJUHLIHQGHQ�5HJHOQ�GHU�HLQVFKOlJLJHQ�
6R]LDOJHVHW]E�FKHU�� +LQ]X� NRPPW�� GDVV� *HÀ�FKWHWH� LP�9HUJOHLFK� ]X� HLQKHLPL-
schen Fürsorgeempfänger*innen wohl seltener noch auf Hilfe aus familialen oder 
nachbarschaftlichen Netzwerken zurückgreifen können. Umso schwerer zu be-
folgen ist daher der gängige Ratschlag seitens der Flüchtlingshilfsorganisationen, 
von Anfang an monatlich 50 Euro für künftige Anwaltskosten anzusparen. In der 
Leistungsbemessung sind derartige Kosten auch nicht annähernd berücksichtigt. 
Prozesskosten- und Beratungshilfe könnten hier zwar immerhin partiell Abhilfe 
schaffen, und je nach speziellem Rechtsbereich tun sie das wohl auch. Allerdings 
wird immer wieder von der restriktiven Bewilligungspraxis der Verwaltungsge-
richte gerade im Asylrecht berichtet.20

19 Praktisch am folgenreichsten dürfte die in § 36 Abs. 3 Asylgesetz (AsylG) vorgesehene Frist von nur einer 
:RFKH�I�U�$QWUlJH�QDFK������$EV����9Z*2�LP�)DOO�YRQ�DOV�XQ]XOlVVLJ�RGHU�RIIHQVLFKWOLFK�XQEHJU�QGHW�
abgelehnten Asylanträgen sein. Man beachte aber auch § 74 AsylG zur Klagefrist und die Verschärfungen 
EHL� GHU�%HUXIXQJV]XODVVXQJ�� GLH� VLFK� DXV� HLQHP�9HUJOHLFK� GHU� ������D�9Z*2�XQG� ���$V\O*� HUJHEHQ��
kritisch dazu auch Berlit (oben Fn. 4). Dem Problem der kurzen Rechtsbehelfsfristen verwandt sind ferner 
auch die Nachteile, die sich aus der Fiktion einer Klagerücknahme im Fall des Nichtbetreibens des Verfah-
UHQV�JHPl�������$V\O*�LP�=XVDPPHQVSLHO�PLW�GHQ�VWUHQJHQ�=XVWHOOXQJVYRUVFKULIWHQ������$V\O*�HUJHEHQ�

20 Auch bei der Prozesskostenhilfe scheint zudem das Problem von Verzögerungen eine Rolle zu spielen, 
namentlich wenn über die Anträge spät und mitunter erst kurz vor der Hauptsache entschieden wird. 
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6FKZHQNW�PDQ� GHQ�%OLFN� ±�ZHJ� YRQ�*HULFKWVYHUIDKUHQ� RGHU�$QZDOWVNRQWDNW�
±�QRFK� WLHIHU� KLQHLQ� LQV�ª9RUMXULVWLVFKH©�� VW|�W�PDQ�DXI�QRFK�ZHLWHUH�)DNWRUHQ��
die den Zugang zum Recht erschweren. So ist es eine rechtssoziologische Binsen-
weisheit, dass die individuelle Verfolgung bestehender Rechtspositionen seitens 
GHU�EHUHFKWLJWHQ�3HUVRQHQ�QHEHQ�GHQ�¿QDQ]LHOOHQ�VWHWV�DXFK�SHUV|QOLFKH�5HVVRXU-
cen voraussetzt.21 Man muss auch psychisch und intellektuell dazu in der Lage 
sein. Angesichts der oft traumatischen Erlebnisse von Krieg, Verfolgung und 
)OXFKW��PLW� GHQHQ�*HÀ�FKWHWH� KLHU� DQNRPPHQ�� XQG� GHU�ZRKO� HQWVSUHFKHQG� KR-
hen (wenngleich quantitativ auch nicht hinreichend erfassten) Inzidenz psychi-
scher Erkrankungen innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe22 kann man vermuten, 
dass auch hier ein beträchtliches Hindernis bei der Verwirklichung individueller 
Rechte liegt. Ferner dürfte auch die in einem weiten Sinne intellektuelle Dimen-
sion nicht unproblematisch sein. Um Rechte wahrzunehmen, braucht man sowohl 
DOOJHPHLQHV� 6\VWHPYHUVWlQGQLV� DOV� DXFK� NRQNUHWH� ,QIRUPDWLRQHQ� ±� EHLGHV� QLFKW�
VHOEVWYHUVWlQGOLFK��]XPDO�I�U�*HÀ�FKWHWH�DXV�GHU�XQVHUHQ�HKHU�IUHPGHQ�.XOWXUHQ��
Vielleicht trivial, aber praktisch doch relevant ist in diesem Zusammenhang die 
%HREDFKWXQJ��GDVV�EHK|UGOLFKH�.RPPXQLNDWLRQHQ�LQ�'HXWVFKODQG�PLW�*HÀ�FKWH-
ten im Zweifel auf Deutsch erfolgen,23 auch wenn diese die Sprache nicht beherr-
schen, und schriftlich, selbst wenn es sich um Analphabet*innen handelt. Nicht 
ganz so offensichtlich, aber von kaum geringerer Bedeutung ist der Umstand, 
GDVV�GHQ�*HÀ�FKWHWHQ�QLFKW�QXU�GLH�0HGLHQ��VRQGHUQ�DXFK�GHU�*HJHQVWDQG�LKUHU�
Kommunikation mit den Behörden mitunter schwer zugänglich sind. So wissen 
sie oft nicht, dass ihre Schutzberechtigung nicht etwa davon abhängt, wie arm sie 
in der Heimat waren, und dass auch zwischen den Bedrohungen, denen sie dort 
ausgesetzt wären, nach hiesigem Recht differenziert wird. Und so ist ihnen dann 
auch nicht klar, was es von ihrer Vorgeschichte zu berichten und nach Möglich-
keit auch zu dokumentieren gilt. Dabei ist gerade der behördliche Fokus auf Be-
lege, datengenau und verschriftlicht, so berechtigt er auch sein mag, ein durchaus 
NXOWXUVSH]L¿VFKHV�3KlQRPHQ��GDV�QHX�+LQ]XJHNRPPHQHQ�NHLQHVZHJV�LPPHU�YRQ�
vornherein zugänglich ist. Auch daran kann die Verwirklichung materiell beste-
hender Rechtspositionen scheitern.24

Angesichts solcher Schwierigkeiten im Hinblick auf Kommunikation und 
Verständnis wird deutlich, wie wichtig die Erreichbarkeit behördlicher und, so-
weit sie besteht, auch zivilgesellschaftlicher Beratung wäre. In manchen Fällen 
bedürfte es zur Rechtswahrnehmung sogar einer aufsuchenden Unterstützung. 
Tatsächlich jedoch scheint es bereits bei der Erreichbarkeit der Behörden ganz 
beträchtliche Hürden zu geben. Auskünfte von der Ausländerbehörde sollten zu 
erhalten sein, auch ohne dass man dafür persönlich vorstellig wird (und viel Zeit 

21 Vgl. dazu statt vieler Susanne Baer��5HFKWVVR]LRORJLH�����$XÀDJH�%DGHQ�%DGHQ�������6������II�
22 Einen immerhin groben Eindruck vermittelt die allerdings auch schon nicht mehr ganz aktuelle Studie von 

Helmut Schröder/Klaus Zok/Frank Faulbaum, *HVXQGKHLW�YRQ�*HÀ�FKWHWHQ�LQ�'HXWVFKODQG�±�(UJHEQLVVH�
HLQHU�%HIUDJXQJ�YRQ�6FKXW]VXFKHQGHQ�DXV�6\ULHQ��,UDN�XQG�$IJKDQLVWDQ��LQ��:,GR�0RQLWRU���������6����II��
���II���� DEUXIEDU� XQWHU�ZZZ�DRN�EY�GH�LPSHULD�PG�DRNEY�SUHVVH�SUHVVHPLWWHLOXQJHQ�DUFKLY������ZLGRPR-
QLWRUB�B����BZHE�SGI�

23 So festgelegt etwa in § 23 Abs. 1 VwVfG und den entsprechenden Landesvorschriften sowie in § 19 
Abs. 1 S. 1 SGB X.

24 Zu den zeitweise erheblichen Problemen insbesondere mit den Anhörungsverfahren beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge vgl. Borkowski et al. (oben Fn. 14), S. 45 ff.
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XQG� PLWXQWHU� DXFK� VFKZHU� ]X� ¿QDQ]LHUHQGH� 0RELOLWlWVNRVWHQ� GDI�U� DXIEULQJW���
Aus der Praxis freilich wird berichtet, dass die Zuständigen oft weder per Tele-
fon noch per E-Mail Anfragen beantworten (können). Was ferner den Zugang zu 
zivilgesellschaftlicher Beratung angeht, ist dies nicht nur offensichtlich abhängig 
von deren tatsächlichem Angebot, sondern begegnet auch noch weiteren Schwie-
ULJNHLWHQ��(LQH�8QWHUEULQJXQJ�*HÀ�FKWHWHU�DQ�HQWOHJHQHQ�2UWHQ�EHL�JOHLFK]HLWLJHU�
Beschleunigung einzelner Verfahrensschritte erschwert den Zugang zu den Ange-
boten der Flüchtlingshilfe.25 Zuweilen kommt noch hinzu, dass den entsprechen-
den Akteuren auch kein oder nur begrenzter Zutritt zu den Unterbringungszentren 
gewährt wird.26

Soweit zunächst die Umschau nach anekdotischen Anhaltspunkten im Flücht-
OLQJVUHFKW��1XQ�N|QQWH�PDQ�HLQZHQGHQ�±�XQG�PDJ�DXFK�VFKRQ�ZlKUHQG�GHU�6FKLO-
GHUXQJ�DQ�PDQFKHU�6WHOOH�JHGDFKW�KDEHQ�±��GDVV�GLH�HLQ]HOQHQ�3UREOHPH�]ZDU�DOOH�
vorkommen mögen, aber gerade in ihrer quantitativen Dimension doch erst noch 
zu belegen wären. Dies sei vorbehaltlos eingeräumt. Zur Erinnerung: Genau da-
rum, einen solchen Forschungsbedarf zu begründen, geht es hier.

Ein anderer Einwand könnte dahin gehen, dass die geschilderten Umstände 
großenteils weder neu seien noch Charakteristika der Flüchtlingsrechts. Auch das 
soll nicht bestritten werden. Bevölkerungsgruppen, die vulnerabel, und Behörden, 
die überlastet sind, hat es schon vor der Flüchtlings-»Krise« gegeben, und es gibt 
sie gewiss auch außerhalb des Flüchtlingsrechts. Dem Zweck des vorliegenden 
Beitrags entsprechend, soll die Umschau deswegen wenigstens kursorisch auch 
noch auf andere Gruppen erstreckt werden. Auf eigene Praxiseinblicke kann ich 
insoweit allerdings deutlich weniger bauen. Stattdessen sind es im Folgenden we-
QLJHU�±�XQG�DQGHUH�±�$QKDOWVSXQNWH��PLW�GHQHQ�GHU�ª$QIDQJVYHUGDFKW©�]XU�%H-
gründung weiteren Forschungsbedarfs gestützt werden soll.

II. Hartz-IV-Empfänger*innen

'HU� 6LWXDWLRQ� YRQ� *HÀ�FKWHWHQ� lKQHOW� LQ� PDQFKHU� +LQVLFKW� GLH� YRQ�
+DUW]�,9�(PSIlQJHULQQHQ�� (LQ�0DQJHO� DQ� 5HVVRXUFHQ�� ¿QDQ]LHOOHU� XQG� DQGH-
rer, ist auch für sie charakteristisch, wenngleich insgesamt wohl etwas weniger 
GUDVWLVFK�DOV�EHL�*HÀ�FKWHWHQ��1DFK�(LQI�KUXQJ�GHV�QHXHQ�5HJLPHV�ZDU�DXFK�GLH�
stark gestiegene behördliche Belastung ein Thema. Aber die Hartz-Reformen lie-
JHQ�LQ]ZLVFKHQ����-DKUH�]XU�FN��VRGDVV�GLH�±�UDXKH27�±�$QIDQJVSKDVH�OlQJVW�YR-
rüber ist.

Ein für den Zugang zum Recht besonders relevantes Symptom behördlicher 
Belastung ist jedoch geblieben: Wie es von den Ausländerbehörden berichtet 
wird, so scheint die Erreichbarkeit der zuständigen Personen auch in den Arbeits-

25 Eindringlich dazu Mesovic (Fn. 4).
26 In Bayern beispielsweise wird gegenwärtig gestritten um den Zugang so genannter Infobusse des Münch-

ner Flüchtlingsrats zu oberbayerischen Aufnahmeeinrichtungen; bisher gibt es erst ein (teilweise zuspre-
FKHQGHV��HUVWLQVWDQ]OLFKHV�8UWHLO�GHV�9*�0�QFKHQ�YRP�������������$]��0����.��������

27 Der seinerzeit speziell für den Umgang mit der Neuregelung eingesetzte Ombudsrat kritisierte im Jahr 
2006 das »Organisationschaos« und wurde in der Presse mit der Einschätzung zitiert: »Hartz IV ist bü-
rokratisches Monster«; vgl. den so betitelten Bericht des Fokus vom 23.06.2006; www.focus.de/politik/
GHXWVFKODQG�RPEXGVUDWBDLGB�������KWPO�
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agenturen weit von jener Niederschwelligkeit entfernt zu sein, wie sie gerade für 
deren jedenfalls ressourcen- und oft wohl auch orientierungsarme Klientel nötig 
wäre. Die Zeit der Sachbearbeitenden ist offenbar dauerhaft so verknappt, dass 
der Weg für die Hilfesuchenden in aller Regel über den verzögernden Filter eines 
Call-Centers führen muss. Die Versuche, für eine ganze Welle von Mandant*in-
nen das »Recht auf eine Sachbearbeitertelefonnummer« einzuklagen, sind inzwi-
schen gescheitert und die Mangelverwaltung mit höchstrichterlichem Segen ver-
sehen.��

Ein weiteres Indiz dafür, dass es um den Zugang zum Recht bei Hartz-IV-Be-
rechtigten nicht optimal bestellt zu sein scheint, liefert die jüngere verfassungs-
gerichtliche Rechtsprechung. Im November 2019 wurden in Karlsruhe die bis 
dato geltenden Regeln zur Sanktionierung von Fehlverhalten der Leistungsemp-
fangenden großenteils für verfassungswidrig erklärt.29 Ohne Frage war dies eine 
richtungsweisende Entscheidung, in der das Bundesverfassungsgericht die grund-
rechtsdogmatischen Konturen des Fürsorgerechts weiter ausgearbeitet hat. Viel-
leicht war es sogar eine Sternstunde für unseren Rechts- und Sozialstaat, in der 
hehren Verfassungsprinzipien zugunsten der Schwächsten zur Geltung verholfen 
wurde. Hat in diesem Fall nicht also auch der Zugang zum Recht funktioniert, 
und zwar bis hinauf in den Olymp der deutschen Judikative?

Zweifel an dieser Sicht kommen erst auf, wenn man sich die Zeitdimension 
verdeutlicht. Denn das verworfene Sanktionenregime hatte bedenklich lange 
Bestand. Im Wesentlichen war es so bereits in der Hartz-Reform angelegt, seit 
rund 15 Jahren also,30 und spätestens mit der bundesverfassungsgerichtlichen 
Hartz-IV-Entscheidung aus dem Jahr 201031 lagen die verfassungsrechtlichen 
Einwände auch gegen die Sanktionen auf der Hand. Es ist auch nicht so, dass es 
in der Praxis nur wenige Betroffene gegeben hätte. Die neue Entscheidung in-
formiert selbst immerhin in Ansätzen über die quantitative Dimension.32 Danach 
muss die Anzahl der seither Betroffenen insgesamt einen hohen sechsstelligen 
Bereich erreicht haben. Wollten davon denn alle die Sanktionen klaglos hinneh-
PHQ"�2GHU�KDEHQ�VLFK�±�ZDKUVFKHLQOLFKHU�±�GLH�)lOOH�EOR��HUOHGLJW��EHYRU�HV�]X�
einer höchstrichterlichen Klärung kommen konnte?

Mit der Möglichkeit, dass sich Fälle unterwegs erledigen, ist zunächst abermals 
das Thema der Verfahrensdauern angesprochen, diesmal freilich in einer ande-
ren Dimension. Geht es wie im Beispiel der Hartz-IV-Sanktionen um die Ver-
einbarkeit gesetzlicher Regelungen mit höherrangigem Recht, ist es die spezielle 
Frage nach der zügigen Erreichbarkeit einer höchstrichterlichen Überprüfung die-

�� Zu den Verfahren vgl. die Recherche von Jonathan Sachse, Mehr Transparenz für Jobcenter, verfügbar un-
ter https://correctiv.org/recherchen/arbeit/artikel/2016/10/19/mehr-transparenz-fuer-jobcenter/; zur Linie 
des Bundesverwaltungsgerichts die in NJW 2017, 1256 ff. mitgeteilten Entscheidungen.

29� %9HUI*��8UWHLO�GHV�(UVWHQ�6HQDWV�YRP����1RYHPEHU������±���%Y/������
30 Zur Geschichte der verworfenen Regelungen BVerfG, ibid. Rn. 2 f.
31 BVerfGE 125, 175 ff.
32� %9HUI*���)Q�������LQ�5Q�����II���GHU�)RNXV�OLHJW�GDEHL�IUHLOLFK�QLFKW�DXI�GHU�*HVDPW]DKO��VRQGHUQ�GHQ��O�-

ckenhaften) empirischen Hinweisen zur Wirksamkeit der Sanktionen. Dennoch lässt sich auch die Ge-
samtzahl ihrer Größenordnung nach anhand der dort verwendeten Quellen abschätzen; vgl. dazu insbe-
sondere Joachim Wolff/Andreas Moczall, Übergänge von ALG-II-Beziehern in die erste Sanktion, IAB 
Forschungsbericht 11/2012.
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ser Normen, die ins Blickfeld rückt. Neben dem langen Weg einer Urteilsverfas-
sungsbeschwerde nach Erschöpfung des Rechtswegs hält das Grundgesetz die po-
tenziell kürzere Alternative einer Richtervorlage bereit, wie sie im Übrigen auch 
dem erwähnten Verfahren zugrunde lag. Damit lässt sich zwar Beschleunigung 
erreichen. Doch sind die formellen Anforderungen an diese in der Fachgerichts-
barkeit ohnehin nicht sonderlich beliebten Vorlagen so hoch,33 dass zivilgesell-
schaftliche Akteure mittlerweile erwägen, Mustervorlagen für konkrete Anliegen 
zu entwerfen und im Internet verfügbar zu machen, um die ansonsten allzu ge-
ringe Wahrscheinlichkeit einer (zulässigen) Vorlage zu steigern.34

Im Rahmen der allgemeinen Frage nach dem Zugang zum Recht ist die Erreich-
barkeit einer höchstrichterlichen Normenüberprüfung35 gewiss bloß ein Randas-
pekt. Aber wie das Beispiel der jüngsten Hartz-IV-Entscheidung zeigt, kann auch 
dieses Problem durchaus folgenreich sein. Lange Verfahrensdauern auch inner-
halb des Instanzenzugs sind für vulnerable Gruppen oft besonders schwer über-
brückbar. Mehr Niederschwelligkeit könnte also auch hier helfen.

III. »Illegale«

Schon hinsichtlich der beiden bislang betrachteten Gruppen scheinen das öf-
fentliche und auch das akademische Interesse an deren Lebensbedingungen und 
LQVEHVRQGHUH�DQ�GHUHQ�5HFKWVYHUZLUNOLFKXQJVFKDQFHQ�JHULQJ�±�XQG�GLHV��REZRKO�
den Fragen von Migration und auch von Mindestsicherung doch generell viel po-
litische Aufmerksamkeit zuteil wird. Das Thema Menschenhandel und Arbeits-
ausbeutung nimmt dagegen in der öffentlichen Diskussion eine deutlich weniger 
zentrale Position ein, und so verwundert es nicht, wenn auch das Schicksal seiner 
Opfer noch weniger beleuchtet ist.

Dabei ist es nicht so, dass die Legislative das Phänomen ignorieren würde. Es 
gibt sehr ausdifferenzierte Strafnormen gegen dessen verschiedene Erscheinungs-

33 Auch Christian Hillgruber/Christoph Goos��9HUIDVVXQJVSUR]HVVUHFKW��+HLGHOEHUJ�����$XÀDJH�������5Q�������
kritisieren ein »Abblocken« von Richtervorlagen durch das Bundesverfassungsgericht.

34 Bereits im Vorfeld der Vorlagen des SG Gotha, die zur Sanktionsentscheidung des BVerfG (Fn. 26) ge-
führt haben, war von einer Betroffeneninitiative der ausformulierte Entwurf eines Vorlagetextes im Inter-
net verfügbar gemacht worden; vgl. dazu http://wir-sind-boes.de/richtervorlage-1.html.

35 Der Richtervorlage in der Funktion ähnlich ist das Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH, in dem 
die Unanwendbarkeit nationaler Normen aufgrund möglicher Verstöße gegen das Unionsrecht überprüft 
werden kann. Während die formalen Anforderungen an eine Vorlage in diesem Fall überschaubar sind, tut 
sich hier ein anderes, aus Sicht der deutschen Rechtsordnung hausgemachtes Problem auf: Zwar sind qua 
8QLRQVUHFKW� OHW]WLQVWDQ]OLFKH�*HULFKWH� JUXQGVlW]OLFK� ]XU�9RUODJH� YHUSÀLFKWHW� XQG� GLHVH�3ÀLFKW� LP�GHXW-
schen Recht abgesichert, indem der EuGH in solchen Fällen als gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 
Abs. 1 S. 2 GG betrachtet wird. Doch ist die Kontrolldichte möglicher Verletzungen dieses Gebots durch 
das Bundesverfassungsgericht inzwischen so gering, dass die Entscheidung de facto weitgehend den Fach-
gerichten überlassen ist; vgl. dazu etwa BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 3. März 
����� ±� ��%Y5��������� ±�� 5Q������ ª'DV� %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKW� �EHUSU�IW�«� QXU�� RE� GLH�$XVOHJXQJ�
und Anwendung der Zuständigkeitsregel des Art. 267 Abs. 3 AEUV bei verständiger Würdigung der das 
Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht mehr verständlich erscheinen und offensichtlich unhaltbar 
sind.« Gerade in besonders unionsrechtsgeprägten Gebieten wie dem Migrationsrecht kann es aufgrund 
dessen mitunter sehr lange dauern, bis potenzielle Unionsrechtsverstöße durch den dazu berufenen EuGH 
überprüft werden.
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formen.36 Um die Verfolgung zu erleichtern, sehen ferner Strafprozess- und Aus-
länderrecht Vergünstigungen für die Opfer vor.37�8QG� ÀDQNLHUW�ZLUG� GDV�*DQ]H�
von einer Vielzahl internationaler Bemühungen.��

Welchen Erfolg dies zeitigt, ist allerdings zweifelhaft. Klar ist, dass Menschen-
KDQGHO�XQG�$UEHLWVDXVEHXWXQJ�DXFK�LQ�'HXWVFKODQG�QDFK�ZLH�YRU�VWDWW¿QGHQ��XQG�
zwar sehr wahrscheinlich in deutlich größerem Umfang, als quantitativ erfasst 
wird. Allein hinsichtlich der Größe der Dunkelziffer herrscht seit jeher Unsi-
cherheit,39 wobei ganz überwiegend vermutet wird, dass gerade im Bereich der 
Arbeitsausbeutung die Kluft zwischen registrierten und tatsächlichen Fallzahlen 
extrem groß sei.40

Weiß man demnach über die quantitative Dimension des Problems zu wenig, 
so lässt sich die Intensität der Betroffenheit doch gut abschätzen. Ohne die Le-
bensumstände der Opfer von Menschenhandel und Arbeitsausbeutung hier näher 
ausführen zu können,41 lässt sich doch festhalten, dass sich die Betroffenen typi-
scherweise nicht nur in einer über das Finanzielle hinausreichenden Abhängig-
NHLWV��XQG�RIW�UHJHOUHFKWHQ�%HGURKXQJVVLWXDWLRQ�EH¿QGHQ��VRQGHUQ��EHUGLHV�DXFK�
fremd im Land sind und »illegal« im Sinne einer fehlenden Aufenthaltsberechti-
gung. Seine Rechte zu kennen, wahrzunehmen oder gar durchzusetzen, ist unter 
diesen Bedingungen kaum denkbar, schon weil man in aller Regel den Kontakt 
mit Verwaltung und Justiz vermeiden wird.

Wollte man hier effektiven Zugang zum Recht ermöglichen, ist es mit Nie-
derschwelligkeit nicht getan. Abhilfemaßnahmen müssten aufsuchend sein, und 
idealiter auch darauf gerichtet, die persönliche Zwangslage zu beenden. Die Ver-
waltungspraxis zumal der Ausländerbehörden freilich scheint davon gegenwärtig 
noch weit entfernt.42

IV. In Einrichtungen untergebrachte Menschen

4XDQWLWDWLY�EHVVHU�]X�HUIDVVHQ�LVW�GLH�6LWXDWLRQ�GHU�QlFKVWHQ�±�EUHLWHQ�±�.DWH-
gorie von Menschen, deren Zugang zum Recht prekär sein kann: Personen, die 
XQWHUJHEUDFKW�VLQG�LQ�(LQULFKWXQJHQ�XQWHUVFKLHGOLFKHU�$UW�� LQ�$OWHQ��XQG�3ÀHJH-
heimen etwa, in geschlossenen Psychiatrien oder Justizvollzugsanstalten.

36 Vgl. dazu die §§ 232 ff. Strafgesetzbuch sowie nebenstrafrechtliche Normen in den Gesetzen zu Schwarz-
arbeit und Arbeitsnehmerüberlassung.

37� 9JO��GD]X�GLH������F�$EV����6WUDISUR]HVVRUGQXQJ�XQG�������$EV���D�XQG��E�VRZLH����$EV����$XIHQWKDOWV-
gesetz. 

�� Für eine eingehende Analyse vgl. Christoph Lindner, Die Effektivität transnationaler Maßnahmen gegen 
Menschenhandel in Europa, Tübingen 2014.

39� 6R� DXFK� GHU� ±� LP�:HVHQWOLFKHQ�ZHLWHUKLQ� J�OWLJH� ±� %HIXQG� EHL�Lindner, ibid., S. 26 ff. Für einen glo-
EDOHQ� hEHUEOLFN� �EHU� GLH� ±� VHLQHU]HLW� YHUI�JEDUHQ� ±� 'DWHQ� YJO�� 8QLWHG� 1DWLRQV� 2I¿FH� RQ� 'UXJV� DQG�
Crime�±�812'&��+UVJ����*OREDO�5HSRUW�RQ�7UDI¿FNLQJ�LQ�3HUVRQV��������DEUXIEDU�XQWHU�www.unodc.org/
GRFXPHQWV�KXPDQ�WUDI¿FNLQJ�*OREDOB5HSRUWBRQB7,3�SGI.

40 So auch UNODC, ibid., S. 49, dortige Fn. 11.
41� (LQH�HLQGUXFNVYROOH�'DUVWHOOXQJ�GHU�W\SLVFKHQ�.RQVWHOODWLRQHQ�DQKDQG�UHDOHU�)lOOH�¿QGHW�VLFK�EHL�Lindner, 

Fn. 35, S. 39 ff.
42 Vgl. dazu Alexander Graser/Christoph Lindner, Zur Bedenk- und Stabilisierungsfrist für potentielle Opfer 

von Menschenhandel und Arbeitsausbeutung gem. § 59 Abs. 7 Aufenthaltsgesetz, (unveröffentlichtes Ma-
nuskript, erscheint zweite Hälfte 2020).
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7DWVlFKOLFK�ZHL��PDQ�JHQDX��ZHU�XQG�ZLH�YLHOH�VLFK�LQ�GLHVHU�/DJH�EH¿QGHQ��
,Q�GHU�VWDWLRQlUHQ�3ÀHJH�]XP�%HLVSLHO�VLQG�HV��EHU���������3HUVRQHQ�43 Deren Si-
tuation leidet im Übrigen auch durchaus nicht daran, dass sie nicht hinreichend 
reglementiert wäre. Im Gegenteil wird gerade in diesem Bereich seit langem 
über die mit der zunehmenden Standardisierung einhergehenden Dokumentati-
RQVSÀLFKWHQ�JHNODJW�44 Freilich schließt dies nicht aus, dass es nicht dennoch zu 
Normverstößen, auch gravierenden, kommen kann,45 und die Betroffenen sind re-
JHOPl�LJ�QLFKW� LQ�GHU�/DJH�� VLFK�KLHUJHJHQ�]X�ZHKUHQ��'HQQ� LQ�HLQ�3ÀHJHKHLP�
kommt man erst, wenn die physischen und oft auch mentalen Ressourcen bereits 
VFKZLQGHQ��0DQ�EH¿QGHW�VLFK�GRUW�]XGHP�LQ�JUR�HU�$EKlQJLJNHLW�YRP�3ÀHJHSHU-
sonal, weswegen auch die Angehörigen, so sie denn Kenntnis von Normverstößen 
erlangen, kaum Rechtsschutz suchen.46 Auch ließe dazu in aller Regel die ver-
EOHLEHQGH�/HEHQVHUZDUWXQJ�GHU�3ÀHJHEHG�UIWLJHQ�NDXP�QRFK�GLH�=HLW��MHGHQIDOOV�
nicht für andere als Eilverfahren.47

1XQ� LVW� GLH� 6LWXDWLRQ� HLQHUVHLWV� LQ� 3ÀHJHKHLPHQ� XQG� DQGHUHUVHLWV� LQ� DQGHUHQ�
Einrichtungen, in denen Menschen untergebracht sind, nicht in jeder Hinsicht ver-
gleichbar. Gerade die Gebrechlichkeit und Nähe zum Lebensende machen statio-
QlU�*HSÀHJWH�EHVRQGHUV�YHUZXQGEDU��$EHU�HV�JLEW�GRFK�UHOHYDQWH�*HPHLQVDPNHL-
ten: Kennzeichnend für alle genannten Konstellationen ist das Zusammentreffen 
persönlicher Eingeschränktheit mit einem langfristigen Angewiesensein auf das 
:RKOZROOHQ� GHV� (LQULFKWXQJVSHUVRQDOV� ±� EHLGHV� )DNWRUHQ�� GLH� HLQH� LQGLYLGXHOOH�
Rechtsverfolgung wesentlich erschweren.

Problematisch ist dies freilich nur, wenn es auch tatsächlich zu Rechtsverlet-
]XQJHQ�NRPPW��$XFK�LQVRZHLW�NDQQ�QLFKW�DXV�GHP�%HLVSLHO�GHU�3ÀHJHKHLPH�DXI�
andere Einrichtungen geschlossen werden. Aber man kann daraus immerhin ler-
nen, dass Wachsamkeit angezeigt ist und man bei der Normimplementation in 
diesen Kontexten nicht auf Mechanismen vertrauen kann, die eine individuelle 
Rechtsdurchsetzung erfordern.

43� $QJDEHQ�GHV�%XQGHVJHVXQGKHLWVPLQLVWHULXPV�EH]RJHQ�DXI�������DEUXIEDU�XQWHU�www.bundesgesundheits 
ministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Statistiken/Pflegeversicherung/Zahlen_und_Fakten/
Zahlen_und_Fakten_der_SPV_17.Februar_2020_barr.pdf.

44 Für eine kritische Stellungahme aus der Zeit, als die Debatte besonders intensiv geführt wurde, vgl. einer-
seits Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen e. V. (Hrsg.), Grundsatzstellungnahme 
3ÀHJHSUR]HVV� XQG�'RNXPHQWDWLRQ��.|OQ� ������ DQGHUHUVHLWV�Michael Isfort�� 3UR]HVVXDOH� 3ÀHJH�� LQ��'LH�
6FKZHVWHU� ±� 'HU� 3ÀHJHU�� +HIW��������� YHUI�JEDU� XQWHU� www.dip.de�¿OHDGPLQ�GDWD�SGI�SURMHNWH�,VIRUWB
SonderdruckSP7-05.pdf�� GHU� QDFKGU�FNOLFK� I�U� HLQH� ª(QWMXUL¿]L¿]LHUXQJ©� �VLF�� HLQWUDW�� ,Q]ZLVFKHQ� VLQG�
6FKULWWH�XQWHUQRPPHQ�ZRUGHQ��XP�GLH�(I¿]LHQ]�GHU�'RNXPHQWDWLRQ�]X� VWHLJHUQ��YJO�� GD]X�Karin Wolf- 
Ostermann et al.��(YDOXDWLRQ�GHU�(I¿]LHQ]VWHLJHUXQJ�GHU�3ÀHJHGRNXPHQWDWLRQ�69����������(9$6,6���%UH-
men 2017, abrufbar unter ZZZ�JNY�VSLW]HQYHUEDQG�GH�PHGLD�GRNXPHQWH�SÀHJHYHUVLFKHUXQJ/forschung/ 
projekte_unterseiten/evasis/2017-09_EvaSIS_Abschlussbericht.pdf.

45 Über das tatsächliche Ausmaß solcher Normverstöße besteht Unklarheit, aber zugleich doch Anlass zur 
Befürchtung, dass es durchaus erheblich ist. Für eine Substantiierung dieser Befürchtung vgl. Alexander 
Graser/Christoph Lindner��'RNXPHQWDWLRQ�3ÀHJHYHUIDVVXQJVEHVFKZHUGHQ��6�����II�� ����II��� LQ��Christian 
Helmrich��+UVJ����'LH�9HUIDVVXQJVEHVFKZHUGHQ�JHJHQ�GHQ�3ÀHJHQRWVWDQG��%DGHQ�%DGHQ������

46 Näher dazu Alexander Graser�� 9HUOHW]WH� VWDDWOLFKH� 6FKXW]SÀLFKWHQ� JHJHQ�EHU�0HQVFKHQ� LQ� VWDWLRQlUHU�
3ÀHJH�� 6�����II�� ������ LQ�� Till Müller-Heidelberg et al.� �+UVJ���� *UXQGUHFKWH�5HSRUW� ������ )UDQNIXUW�0��
�����

47 Mit Daten dazu Gero Techtmann��0RUWDOLWlW�XQG�9HUZHLOGDXHU�LQ�GHU�VWDWLRQlUHQ�$OWHQSÀHJH��LQ��7KHRULH�
XQG�3UD[LV�GHU�6R]LDOHQ�$UEHLW�������6������II��������
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V. Weitere notorische Problemkonstellationen

1LFKW�GHU�9ROOVWlQGLJNHLW�KDOEHU�±�GHQQ�GDUDXI�NDQQ�GLH�YRUOLHJHQGH�8PVFKDX�
RIIHQVLFKWOLFK�NHLQHQ�$QVSUXFK�HUKHEHQ�±��DEHU�GRFK�HUZlKQW�VHLHQ�QRFK�HLQLJH�
weitere Konstellationen, die im Zusammenhang mit dem Zugang zum Recht pro-
blematisiert werden.
9HUJOHLFKVZHLVH�YLHO�%HDFKWXQJ�¿QGHW�GLHVHV�7KHPD�±�MHGHQIDOOV�LP�LQWHUQDWLR-

QDOHQ�.RQWH[W�±�LP�+LQEOLFN�DXI�0HQVFKHQ�PLW�%HKLQGHUXQJ��� Dabei geht es teils 
darum, die Justiz im Bezug auf Gebäude und Verfahren barriereärmer zu machen, 
teils aber auch um Maßnahmen, welche die möglichen Vulnerabilitäten von Men-
schen aus dieser Gruppe im Hinblick auf ihre Fähigkeit zur Rechtsdurchsetzung 
ausgleichen. Quasi im Windschatten dieser Bemühungen und mit ähnlichem Fo-
kus entwickelt sich gegenwärtig überdies auch ein internationaler Diskurs, der 
den Zugang zum Recht speziell für ältere Menschen in den Blick nimmt.49

(LQH�DQGHUH��PLW�]XQHKPHQGHU�'LJLWDOLVLHUXQJ�LPPHU�KlX¿JHU�GLVNXWLHUWH�.RQ-
stellation sind Fälle, in denen eine Rechtsverletzung den Betroffenen gar nicht zur 
Kenntnis gelangt. Paradigmatisch hierfür sind Maßnahmen verdeckter staatlicher 
Überwachung,50 zu deren Überprüfung freilich, jedenfalls der Konstruktion nach, 
andere Kontrollverfahren die faktische Unerreichbarkeit individuellen Rechts-
schutzes kompensieren sollen.51 Handelt es sich dagegen um Überwachung durch 
SULYDWH�$NWHXUH�±�HWZD�DP�$UEHLWVSODW]�±�52 sind Schutz verheißende Strukturen 
noch deutlich weniger entwickelt.

Das Arbeitsleben ist ferner ein Kontext, in dem oft eine weitere Bedingung 
gegeben sein wird, welche den Zugang zum Recht wesentlich erschweren kann. 
Gemeint ist die Abhängigkeitsbeziehung zu potenziellen Rechtsverletzern, hier 
$UEHLWJHEHULQQHQ��ZHOFKH�±�DXFK�ZHQQ�VLH�QLFKW�GDV�REHQ�EHVFKULHEHQH�$XVPD��
I�U� LQ� ,QVWLWXWLRQHQ� XQWHUJHEUDFKWH�3HUVRQHQ� HUUHLFKHQ�ZLUG� ±� GRFK� GHU�5HFKWV-
durchsetzung im Wege stehen kann.53 Ähnlich, wenngleich wohl weniger ver-

�� Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass die UN-Behindertenrechtskonvention 
�81�%5.�� GLH�9HUWUDJVVWDDWHQ� LQ�$UWLNHO���� GDUDXI� YHUSÀLFKWHW�� 0HQVFKHQ� PLW� %HKLQGHUXQJHQ� JOHLFK-
berechtigt mit anderen einen wirksamen Zugang zur Justiz zu gewährleisten. Näher dazu sowie spezi-
ell zu bereits erreichten wie auch den noch ausstehenden Umsetzungsschritten in Deutschland vgl. den 
Bericht der am Deutschen Institut für Menschenrechte angesiedelten Monitoring-Stelle zur UN-BRK; 
Informationen dazu abrufbar unter www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/
VWDDWHQSUXHIXQJ�����������SRVLWLRQHQ�GHU�PRQLWRULQJ�VWHOOH�]XJDQJ�]XP�UHFKW�.

49 Einen Einblick vermittelt eine im Internet verfügbare Diskussionsvorlage vom Januar 2020 (ohne be-
nannte Autoren) Access to Justice: A discussion paper for the 11th session of the United Nations Gene-
ral Assembly Open-ended Working Group of Ageing, verfügbar im Internet unter https://social.un.org/
ageing-working-group/documents/eleventh/Discussion%20paper%20on%20access%20to%20justice%20
January%202020.pdf.

50 Näher zu dieser Konstellation verdeckter staatlicher Überwachung Rudolf, (Fn. 4), S. 6; 21 f.
51 Vgl. dazu insbesondere die Regelungen der Art. 10 Abs. 2 und 13 Abs. 6 GG einschließlich ihrer gesetzli-

chen Konkretisierungen.
52 Speziell zu dieser Form von Verletzungen durch Private vgl. das Interview mit Sönke Hilbrans, ge-

führt von Ingrid Scheffer am 12.02.2015, verfügbar unter www.institut-fuer-menschenrechte.de/service/
PHGLDWKHN�"W[BPHGLDOLEUDU\BPHGLDOLEUDU\OLVW��%PHGLD��' ���	W[BPHGLDOLEUDU\BPHGLDOLEUDU\OLVW��
%DFWLRQ��' VKRZ	W[BPHGLDOLEUDU\BPHGLDOLEUDU\OLVW��%FRQWUROOHU��' 0HGLD	F+DVK FHEH������D�
EEI�E�D���H��H�D���F.

53 Eingehend dazu etwa Eva Kocher, Effektive Mobilisierung von Beschäftigtenrechten, Düsseldorf, Böckler 
)RUVFKXQJVPRQLWRULQJ���������6�����II�
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breitet, dürfte dies auch in anderen privatrechtlichen Dauerbeziehungen sein, für 
Mieter*innen zum Beispiel.

Last not least können sich solche persönlichen (Abhängigkeits-)Beziehungen 
gerade auch im Strafrecht auswirken. Gewalt in der Ehe ist ein Beispiel, inner-
familiärer Kindesmissbrauch ein weiteres. Generell wird sexuelle Gewalt offen-
bar in der weit überwiegenden Zahl der Fälle nicht zur Anzeige gebracht.54 Auch 
diese Liste ließe sich fortsetzen.

C. Was es zu beleuchten gälte
Die vorangegangene Umschau sollte zunächst und vor allem einen Forschungs-

bedarf begründen. Dafür hat sie illustriert, dass der Zugang zum Recht auch in 
'HXWVFKODQG�NHLQH�6HOEVWYHUVWlQGOLFKNHLW�LVW�±�ZLH�HU�HV�YHUPXWOLFK�RKQHKLQ�QLU-
gends je sein könnte. Als gelöst jedenfalls sollte man das Problem auch hierzu-
lande nicht betrachten.

Ob und wie sich etwas daran verbessern ließe, wäre erst noch zu eruieren. Un-
ter den oben beschriebenen Konstellationen sind gewiss auch solche, in denen 
Abhilfe nicht oder doch jedenfalls nur mit großem Aufwand zu erreichen wäre. In 
anderen dagegen scheint sie möglich.

Aber bevor man diese Frage weiter verfolgt, müsste man die tatsächliche Si-
tuation genauer kennen lernen. Auch dabei können die zuvor exemplarisch skiz-
zierten Problemkonstellationen helfen. Insbesondere lässt sich daran ablesen, wie 
vielfältig die Hürden sind, die den Zugang zum Recht verstellen. Dabei geht es 
um Juristisches, Nicht-Juristisches und um vieles, was dazwischen liegt (dazu I.). 
Vor allem wohl gilt es, das Wechselspiel dieser Bereiche zu erkennen (II.) und 
dazu passende Wege zu ermitteln (III.), um das Feld zu erschließen.

I. Problemsphären

=XJDQJ�]XP�5HFKW�KDW�]XQlFKVW�±�QDW�UOLFK�±�PLW�GHQ�*HULFKWHQ�]X�WXQ��PLW�GHU�
Institution und ihren Verfahrensregeln, mit Fristen, Schriftlichkeits- und Vertre-
tungserfordernissen, mit Kostenregeln, Rechtsmittelvoraussetzungen und vielem 
mehr. Auch das materielle Recht spielt eine wesentliche Rolle, nicht ganz so of-
fensichtlich vielleicht, aber auch nicht weniger unmittelbar. Denn um individuell 
durchsetzbar zu sein, müssen Rechtspositionen nicht nur überhaupt subjektiviert, 
sondern auch so ausgestaltet sein, dass ihre Voraussetzungen klar und erfüllbar 
sind. Und hinter all diesen rechtlich positivierten Faktoren stehen weitere, gebün-
delt im Begriff der Gerichtspraxis, nicht minder bedeutsam, aber nicht unbedingt 
verschriftlicht, deswegen schwerer zugänglich und mitunter auch kaum messbar. 
Die Verfahrensdauer beispielsweise gehört zu den vergleichsweise leicht zu er-
mittelnden Faktoren, die jeweilige Kultur von Verhandlungsführung und Beweis-
würdigung dagegen dürfte nicht minder relevant, aber schwerer zu fassen sein.

54 Auch dazu vgl. Rudolf, (Fn. 4), S. 16 (m. w.N).
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Aber selbst wenn man all dies kennte, wie es vielleicht erfahrene Praktiker*in-
nen aus der Justiz jedenfalls in ihrem jeweiligen Zweig für sich beanspruchen 
können, so würde man doch allenfalls einen Teil dessen überblicken, was über 
den Zugang zum Recht entscheidet. Denn zu den Faktoren, welche die Durch-
setzung individueller Rechtspositionen erschweren, verzögern oder auch gänzlich 
verhindern können, zählen auch die persönlichen Kapazitäten der Berechtigten 
±�LP�+LQEOLFN�DXI�*HOG��=HLW��,QIRUPDWLRQ��LQWHOOHNWXHOOH�XQG�HPRWLRQDOH�5HVVRXU-
cen. Ebenso können Hindernisse aus den sozialen Beziehungen der Berechtigten 
HUZDFKVHQ�±� LP�+LQEOLFN� LQVEHVRQGHUH�DXI�$EKlQJLJNHLWHQ�HWZD�YRQ�$QJHK|UL-
JHQ��/HEHQVSDUWQHUQ��3ÀHJHQGHQ�RGHU�$UEHLWJHEHUQ�
=ZLVFKHQ� EHLGHQ� 6SKlUHQ� ±� GRUW� GHQ� *HULFKWHQ�� KLHU� GHQ� SHUV|QOLFKHQ� 8P-

VWlQGHQ� GHU� %HUHFKWLJWHQ� ±� JLEW� HV� SRWHQWLHOO� YHUPLWWHOQGH� ,QVWDQ]HQ�� NODVVLVFK�
zunächst die Anwaltschaft, deren Kapazitäten und Verfügbarkeit je nach Klientel 
GXUFKDXV�GH¿]LWlU�VHLQ�N|QQHQ��GDQHEHQ�MH�QDFK�6HNWRU�DXFK�]LYLOJHVHOOVFKDIWOLFKH�
$NWHXUH��GLH�GLHVH�'H¿]LWH�ZRP|JOLFK� LPPHUKLQ�]XP�7HLO� DXVJOHLFKHQ�N|QQHQ��
Auch Behörden wären in dieser Perspektive oft Teil der »Zwischenwelt«, weil sie 
über Berechtigungen aufklären und bei deren Wahrnehmung unterstützen sollen. 
Freilich sind sie aus Sicht der Berechtigten auch Adressat geltend zu machender 
Ansprüche.55 Aber wie man die Rolle der Verwaltung auch begreift, die individu-
elle Rechtsverwirklichung erschwert es, wenn sie ihre Mittleraufgabe nicht ad-
äquat erfüllt.

II. Wirkungsintensitäten und -interdependenzen

Es ist erkennbar, dass die genannten Faktoren sich in ihrer Wirkung unterschei-
den. So handelt sich erstens nur bei manchen von ihnen um »Hürden« im eigent-
OLFKHQ�6LQQH��2IW�VLQG�HV�±�XP�LP�%LOG�]X�EOHLEHQ�±�HKHU�ª%U�FNHQ©��GHUHU�HV�EH-
dürfte, um bestehende Hürden zu überwinden, und die dieser Aufgabe mehr oder 
eben weniger gerecht werden. Selten ist zweitens ein einziger Faktor von solchem 
Gewicht, dass er allein darüber entscheidet, ob die Rechtsverwirklichung gelingt. 
6HOEVW�EHL�VWDWLRQlU�*HSÀHJWHQ�RGHU�2SIHUQ�YRQ�0HQVFKHQKDQGHO�VLQG�$UUDQJH-
ments denkbar, die sogar noch die hohen Hürden, die hier bestehen, überbrücken 
könnten. Meistens wird es sich ferner ohnehin so verhalten, dass die verschiede-
nen Faktoren, je für sich genommen, die Rechtsverwirklichung nicht verhindern, 
sondern nur erschweren, und deswegen im konkreten Fall nicht unmöglich, son-
dern nur unwahrscheinlicher machen. Wer zum Beispiel über genügend Zeit und 
die entsprechende Vorbildung verfügt, dem gelingt Rechtsverfolgung womöglich 
auch in einem fremden Land und ohne Sprachkenntnisse. Und auch die Uner-
reichbarkeit anwaltlichen Rats dürfte eine geringere Rolle spielen, wenn das Pro-
zessrecht besonders niederschwellig gestaltet ist. Es wird in der Regel also darauf 
ankommen, die Faktoren in ihrem Zusammenwirken zu beobachten.

55 Besonders im Ausländerrecht kommt hinzu, dass sich eine unterstützende Rolle der Behörden oft nur 
schwer mit der traditionell polizeirechtlichen Konzeption dieses Rechtsgebiets verträgt.
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III. Wege der Annäherung

Schon diese rudimentäre Skizze gibt einigen Aufschluss darüber, wie man vor-
gehen sollte, um das Feld weiter auszuleuchten. Konkret wird deutlich, welche 
Arten der Expertise dafür zusammenzuführen wären (dazu 1.). Zugleich zeichnen 
sich mögliche Ansätze einer Operationalisierung ab (2.), aber auch bereits einige 
dabei zu überwindende Schwierigkeiten (3.).

1. Erforderliche Expertise

Soeben wurde bei den relevanten Faktoren zwischen »Hürden« und »Brücken« 
unterschieden. Das Begriffspaar mag nicht immer trennscharf anzuwenden sein, 
unterstreicht aber jedenfalls, dass effektiver Zugang zum Recht oft gerade auch 
positiver Unterstützungsmaßnahmen bedarf, eines Ausgleichs bestehender Nach-
teile also. Damit ist die sozialstaatliche Dimension des Themas hervorgehoben. 
Wer sich dem Thema hingegen allein vom Rechtsstaatsprinzip ausgehend nähert, 
könnte geneigt sein, mit den formaleren Gleichheitskonzeptionen des ihn imple-
mentieren Verfahrensrechts zu operieren. Dabei sind es doch oft gerade die fak-
tischen Benachteiligungen der Betroffenen, derentwegen ihr Zugang zum Recht 
trotz formaler Gleichbehandlung in der Praxis erschwert ist. Der im Englischen 
in diesem Kontext gebräuchliche Begriff des »legal need«56 hebt diese sozial(oder 
pointierter: armuts)-politische Dimension des Themas treffend hervor. Mit »recht-
licher Bedürftigkeit« ist dies nur unvollkommen übersetzt.

Kurz und wie bereits eingangs betont: Das Thema liegt im Schnittbereich von 
Rechts- und Sozialstaatlichkeit und erfordert eine Behandlung aus verfahrens- 
ebenso wie aus sozialrechtlicher Perspektive. Diese intradisziplinäre Kombina-
tion ist ohne Weiteres möglich. Üblich ist sie indes nicht.

Ähnlich verhält es sich mit der Vereinigung zweier weiterer Perspektiven, die 
das Thema erfordert. Selbst eine profunde Kenntnis des »law in the books« griffe 
zu kurz, weil viele der faktischen Hürden beim Zugang zum Recht erst bei einer 
Betrachtung des »law in action« sichtbar werden. Das heißt konkret, dass eine 
Auseinandersetzung mit dem Thema etwa die Erfahrungen aus Justiz und An-
waltschaft einzubeziehen hätte, darüber hinausgehend idealiter wohl auch syste-
matische Erhebungen dieser Praxis durch neutrale Beobachter*innen, also nicht 
selbst teilnehmende Akteure. Auch das ist machbar, aber nicht üblich. Die rechts-
wissenschaftliche Forschung hierzulande arbeitet überwiegend doch mit einem 
geringeren Grad an Praxissättigung.
)HUQHU� VLQG� HV� QLFKW� DOOHLQ� VROFKH�±� LQ� HLQHP�HQJHQ�6LQQH�±�ª5HFKWV©�7DWVD-

chen, die zu erheben wären. Vielmehr liegen viele der relevanten Faktoren dem 
Recht so weit voraus, dass man ohne genuin soziologische (also konkret: nicht 
rechts-, sondern armutssoziologische) Expertise nicht auskommt. Wieder zeich-
nen sich hier keine unüberwindlichen Hindernisse ab. Die Erscheinungsformen 
und Auswirkungen von Marginalisierung, Vulnerabilität und deren eventuellen 
Häufungen zu erforschen, wäre für diese Disziplin ja nichts Neues. Nur bedürfte 

56� =XU�'H¿QLWLRQ�� LKUHQ�8QVFKlUIHQ� XQG�$QZHQGXQJVNRQWH[WHQ� YJO��OECD & Open Society Foundations 
(Fn. 6), S. 24 ff. (m. w. N).
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es in diesem Fall eines ungewöhnlich engen Austausches mit den Rechtswissen-
schaften, um diesen stark normengeprägten Ausschnitt der Lebenswelt adäquat zu 
erfassen.

2. Operationalisierung

Eingangs war schon vorausgeschickt worden, dass der Zugang zum Recht in 
Deutschland vor allem im Hinblick auf seine empirische Dimension weiterer Er-
forschung bedarf. Deutlich geworden ist darüber hinaus, dass es sich hierbei um 
ein interdisziplinäres Unterfangen handelt, bei dem unterschiedliche Teildiszipli-
nen aus Rechtswissenschaft und Soziologie gefragt sind.

Unvermeidlich erscheint außerdem, dass eine Annäherung an das Thema sek-
WRUVSH]L¿VFK� HUIROJW�� 'HQQ� QLFKW� QXU� GLH� LQGLYLGXHOOHQ� /HEHQVODJHQ�� DXFK� GLH�
maßgeblichen Faktoren in Verwaltung, Justiz und Zivilgesellschaft können er-
KHEOLFKH�8QWHUVFKLHGH� DXIZHLVHQ��$V\OEHZHUEHU� XQG� VWDWLRQlU�*HSÀHJWH�P|JHQ�
zwar beide »rechtlich bedürftig« sein, aber sie sind es in unterschiedlicher Weise, 
EUlXFKWHQ�=XJDQJ�]X�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�*HULFKWV]ZHLJHQ�XQG�¿QGHQ�GDEHL� DXFK�
unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten vor.

Angesichts des insgesamt geringen empirischen Wissensstandes liegt es zudem 
nahe, zunächst explorative Forschungsansätze zu wählen. So bietet sich als erster 
6FKULWW�HLQ�TXDOLWDWLYHV�'HVLJQ�DQ��EHL�GHP�I�U�HLQLJH�±�P|JOLFKVW�YHUVFKLHGHQH��
GDV�YROOH�6SHNWUXP�DEVWHFNHQGH�±�6HNWRUHQ�GLH�(UIDKUXQJHQ�DOOHU�UHOHYDQWHQ�$N-
teure systematisch erhoben werden, neben jenen der Betroffenen selbst also auch 
die aus Verwaltung und Justiz, Anwalt- und Zivilgesellschaft. Ergänzt um eine 
Sammlung des immerhin punktuell bereits verfügbaren Datenmaterials, etwa zu 
Fallzahlen, Verfahrensdauern etc., sollte sich so ein hinreichend plastisches Bild 
ergeben, um als Ausgangspunkt auch für gezielte quantitative Studien zu dienen.

Spätestens an diesem Punkt sollte dann auch auf die internationale Anschluss-
fähigkeit der zu erhebenden Daten geachtet werden. Die eingangs zitierte Publi-
kation von OECD und Open Society Justice Initiative57 kann dabei zur Orientie-
UXQJ�GLHQHQ��'HQQ�JHQDX�GDUDXI� ]LHOW� VLH�� XQG�PLW� GHU� ,GHQWL¿NDWLRQ�JHHLJQHWHU�
Indikatoren leistet sie auch die entsprechende Vorarbeit.

Sinnvoll ist eine internationale Perspektive dabei nicht nur, um ein entspre-
chendes benchmarking zu erlauben. Denn selbst falls Deutschland dabei relativ 
gut abschneiden sollte, ist es doch keineswegs so, dass man nicht dennoch von 
anderen Rechtsordnungen auch noch einiges lernen könnte. Gerade im Hinblick 
auf aufsuchende Formen der Unterstützung bei der Rechtsverwirklichung ist 
durchaus vorstellbar, dass es im Ausland »better practices« gibt.��

57 Vgl. Fn. 6.
�� So galt bislang beispielsweise die früh einsetzende, aufsuchend ausgestaltete Unterstützung von Asylbe-

ZHUEHUQ�GXUFK�VWDDWOLFK�¿QDQ]LHUWH�$QZlOWLQQHQ�LQ�GHQ�1LHGHUODQGHQ�DXV�HLQHU�ª$FFHVV�WR�-XVWLFH©�3HU-
VSHNWLYH�DOV�YRUELOGOLFK�±�ZDV�LKUHQ�%HVWDQG�DEHU�RIIHQEDU�QLFKW�VLFKHUW��YJO��GD]X�www.asylumineurope.
RUJ�QHZV������������QHWKHUODQGV�HQG�OHJDO�DLG�¿UVW�LQVWDQFH.
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3. Absehbare Herausforderungen

Gewiss ist die Aufgabe nicht so simpel, wie es in dieser kursorischen Beschrei-
bung klingen mag. Nicht nur wären die angedeuteten Schritte aufwändig. Auch in 
konzeptioneller Hinsicht gibt es Herausforderungen.

So begegnet man bei der quantitativen Erfassung erstens auch der Frage, wie 
PDQ�'H¿]LWH�EHLP�=XJDQJ�]XP�5HFKW�HLJHQWOLFK�PHVVHQ�VROO��ZHQQ�HV�VLFK�GRFK�
in der Regel gerade um nicht realisierte Ansprüche handelt. Kann man das Be-
stehen eines Rechts denn mit Sicherheit konstatieren, ohne dass ein Gericht tat-
sächlich hierüber entschieden hat? Ohne verbindliche Klärung der tatsächlichen 
Umstände im Einzelfall und der gegebenenfalls auch zu entscheidenden Ausle-
gungsfragen wird man insoweit unweigerlich mit Annäherungen arbeiten müssen.

Als nicht minder problematisch erweist sich zweitens die Frage, was genau 
man messen will. Schließlich würden selbst unter idealen Bedingungen längst 
nicht alle Rechte, die bestehen, auch durchgesetzt. Wenn die Rechtsverfolgung 
aus freien Stücken unterbleibt (etwa in persönlichen Beziehungen aus Rücksicht-
nahme auf den Schuldner, oder auch nur um des Friedens willen, wie es beispiels-
weise bei Nachbarschaftsstreitigkeiten naheliegt), so kann dies durchaus wün-
schenswert sein. Und selbst wenn es schlicht die Transaktionskosten sind, die im 
:HJH�VWHKHQ�±�GLH�.RVWHQ�GHU�5HFKWVYHUIROJXQJ�HEHQVR�ZLH�GHU�SHUV|QOLFKH�$XI-
ZDQG�I�U�GLH�%HUHFKWLJWHQ�±��PDJ�GLHV�PLWXQWHU�DN]HSWDEHO�VHLQ��MHGHQIDOOV�ZHQQ�
die Berechtigten nicht bedürftig sind. In einer gesamtgesellschaftlichen Perspek-
tive können gewisse Bagatellschwellen auch bei der Rechtsdurchsetzung sinnvoll 
sein.

Es bedarf also einer Unterscheidung zwischen solchen Konstellationen und 
anderen, in denen unterbleibende Rechtsdurchsetzung als Symptom mangelnden 
Zugangs zum Recht gedeutet werden sollte. Meistens dürfte diese Abgrenzung 
unproblematisch sein. Aber es ist auch absehbar, dass die Linie nicht für alle Fälle 
trennscharf ist. Wie stünde es beispielsweise mit einem Arbeitnehmer, der aus-
stehende Teile seines niedrigen Lohnes nicht einklagt, weil das Unternehmen auf 
die scharfe internationale Konkurrenz verweist und mit einer Verlagerung der Ar-
beitsplätze in ein Billiglohnland droht: Verzicht aus freien Stücken oder mangeln-
der Zugang zum Recht wegen strukturellen Abhängigkeitsverhältnisses?

Drittens ferner dürften unter den geschilderten Problemkonstellationen auch 
solche sein, in denen eine Rechtsverfolgung durch die Betroffenen auch mit 
weitreichenden Unterstützungsmaßnahmen kaum erreichbar ist, sodass andere, 
im Zweifel hoheitliche Formen der Normdurchsetzung zu erwägen wären. Dem 
lässt sich zwar entgegnen, dass dies eine Frage nicht der Diagnose, sondern erst 
der Therapie sei und deswegen zur Erforschung der Situation zunächst irrelevant. 
Aber es zeigt sich doch, dass die Frage nach dem Zugang zum Recht aufgehen 
kann im breiteren Feld der Implementationsforschung und die Perspektive jeden-
falls im Hinblick auf eventuelle regulative Konsequenzen entsprechend erweitert 
werden muss.
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D. Und also – mehr Licht?
Anlass zu vermuten, dass der Zugang zum Recht auch in Deutschland mitunter 

problematisch ist, gibt es zur Genüge. Das haben wir gesehen, und auch, wie man 
es anfangen könnte, wenn man das Feld besser ausleuchten wollte. Dass dies kein 
einfaches Unterfangen wäre, hat sich dabei ebenfalls gezeigt. Man müsste Ex-
pertisen zusammenführen, die zwar vorhanden, aber jedenfalls in der deutschen 
Wissenschaftslandschaft selten miteinander verbunden sind.

Vielleicht ist das im Übrigen eine Erklärung, warum dieses Thema so lange im 
'XQNHOQ� OLHJHQ� NRQQWH��$QJHVLHGHOW� DQ� GHU�ZHQLJ� JHSÀHJWHQ� 6FKQLWWVWHOOH� ]ZL-
schen Prozess- und Sozialrecht, zu rechtstatsächlich überdies, um von der eher 
empiriefernen deutschen Jurisprudenz wahrgenommen zu werden, zugleich aber 
auch juristisch zu komplex, als dass die Armutssoziologie es im Alleingang auf-
EHUHLWHQ�N|QQWH�±�GDV�NOLQJW� VFKRQ�QDFK�HLQHP�EHVRQGHUV� WRWHQ�:LQNHO��8QG�HV�
ist auch wenig wahrscheinlich, dass die Betroffenen selbst auf sich aufmerksam 
machen und das Thema ins Blickfeld rücken könnten. Wo die rechtliche Interes-
senartikulation schwer fällt, dürfte für die politische oft dasselbe gelten.

Einen Grund, das Thema auch weiterhin unbeleuchtet zu lassen, kann diese Er-
klärung allerdings nicht abgeben. Weder Rechts- noch Sozialstaat werden ihrem 
$QVSUXFK�JHUHFKW��ZHQQ�GHU�=XJDQJ�]XP�5HFKW�KLQWHU�GHP�]XU�FNEOHLEW��ZDV�±�
PLW�YHUWUHWEDUHP�$XIZDQG�±�HUUHLFKEDU�ZlUH��(WZDLJH�+DQGOXQJVEHGDUIH�LPPHU-
hin zu ermitteln, ist das Mindeste, was diese fundamentalen Strukturprinzipien 
unserer Verfassung verlangen.

Ein Gebot der politischen Klugheit wäre es überdies. Um die eigenen Rechte 
zu wissen und diese auch durchsetzen zu können, dürfte bei den Betroffenen we-
sentlich zur Systemakzeptanz beitragen.59 Und die ist ein knappes Gut.60

59 Diese Perspektive auf den Zugang zum Recht entwickelt etwa Chloé Lelièvre, Trust and Access to Justice, 
S. 141 ff. in OECD, Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust, 
Paris 2017, KWWS���G[�GRL�RUJ�����������������������HQ.

60 Zu deren Messbarkeit und Operationalisierungsmöglichkeiten gäbe es viel Differenzierendes zu sagen; 
zu den konzeptionellen Grundlagen vgl. etwa M. Rainer Lepsius��9HUWUDXHQ� ]X� ,QVWLWXWLRQHQ��6������II���
in: Stefan Hradil (Hrsg.), Differenz und Integration: Die Zukunft moderner Gesellschaften; Frankfurt/M. 
1997. Den freilich sehr allgemein gehaltenen Umfragen zufolge, die regelmäßig in den allgemeinen 
Medien über das Vertrauen in die politischen Institutionen publiziert werden, hatte dieses Vertrauen in 
Deutschland zuletzt abgenommen, bevor die Coronakrise insofern nun eine unverhoffte Trendwende ge-
bracht hat; vgl. dazu die Ergebnisse der periodisch von FORSA durchgeführten Umfrage in: RTL/ntv 
Trendbarometer: Vertrauen in die Politik während Corona-Krise deutlich angestiegen; www.rtl.de/cms/rtl-
QWY�WUHQGEDURPHWHU����GHU�GHXWVFKHQ�KDEHQ�YHUWUDXHQ�]X�EXQGHVNDQ]OHULQ�DQJHOD�PHUNHO���������KWPO. 
Eine konstante Knappheit im Sinne von »unterhalb des optimalen Niveaus liegend« lässt sich allerdings 
völlig ungeachtet solcher Schwankungen konstatieren.


